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Beschlussvorschlag 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die anliegende Satzung über die Erhebung einer 
Kurabgabe in der Gemeinde Kargow sowie deren Kalkulation. 
Sachverhalt 
Sachverhalt: 
Auf Grund von Kostensteigerungen, den aktuellen Gästezahle sowie der aktuellen Situation 
zum INFO Haus ist es erforderlich die Kurabgabe nachzukalkulieren und neu zu kalkulieren. 
  
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen     Nein X Ja     
                Im Haushalt vorgesehen?     Nein X Ja, PSK 06/57503.43620 
                Kosten in €  
  

  
  

  außerplanmäßiger /   überplanmäßiger Aufwand EH 

                      außerplanmäßige /   überplanmäßige Auszahlung FH 
  
Anlage/n 

1 Kurabgabensatzung Kargow (öffentlich) 
 

2 Kalkulation Kurabgabe (öffentlich) 
 

3 Kalkulationsbericht Kurabgabe (öffentlich) 
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Kurabgabensatzung der Gemeinde 
Kargow  
 

Auf Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und 
der §§ 1, 2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in deren 
jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss-
fassung der Gemeindevertretung Kargow vom 
02.12.2025 folgende Satzung über die Erhebung 
einer Kurabgabe (im weiteren „Gästeabgabe“ 
genannt) in der Gemeinde Kargow erlassen: 
 
§ 1 Tatbestand der Abgabenerhebung 
(1)  Die Gemeinde Kargow ist mit den Ortsteilen
 Kargow, Federow, Speck, Godow,    
       Schwarzenhof, Rehhof sowie Kargow Unterdorf   
       als Tourismusort anerkannt. Die Gemeinde   
       Kargow (im weiteren „Erhebungsort“ genannt),  
       vertreten durch das Amt Seenlandschaft Waren 
       (im weiteren „Amt“ genannt), verlangt und erhebt  
       die Gästeabgabe.  
 

(2) Die Gästeabgabe wird zur anteiligen Deckung 
 des Aufwandes 
 

- für die Herstellung, Anschaffung, 
Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, 
Verwaltung 
und Unterhaltung der zu Kur- und 
Erholungszwecken bereitgestellten 
öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, 

- für die zu touristischen Zwecken beworbenen 
und durchgeführten Veranstaltungen, 

- für die zu touristischen Zwecken beworbenen 
und angebotenen Leistungen und, 

- für die, gegebenenfalls auch im Rahmen 
eines überregionalen Verbundes, den 
Abgabepflichtigen eingeräumte Möglichkeit 
der kostenlosen oder ermäßigten Benutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs und 
anderer Angebote 

 

erhoben. 
 

(3) Die Gästeabgabe ist unabhängig davon zu 
zahlen, ob und in welchem Umfang die Kur- und 
Erholungseinrichtungen in Anspruch 
genommen werden.  

 

(4) Das Recht zur Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung besonderer öffentlicher Einrichtung-
en oder allgemein zugänglicher 
Veranstaltungen wird durch die Erhebung einer 
Gästeabgabe nicht berührt. 

 

§ 2 Erhebungsgebiet/Erhebungszeitraum 
(1)  Die Gästeabgabe wird im gesamten 

Gemeindegebiet des Erhebungsort erhoben. 

(2)  Die Gästeabgabe wird ganzjährig erhoben. 
 

§ 3 Gästeabgabepflichtiger Personenkreis 
(1) Gästeabgabepflichtig sind alle Personen gem. § 

11 Abs. 2 KAG M-V, die sich zu Erholungs-
zwecken im Erhebungsgebiet aufhalten, ohne 
dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu haben 
(ortsfremd) und denen die Möglichkeit zur 
Benutzung von öffentlichen Einrichtungen oder 
zur Teilnahme an Veranstaltungen geboten 
wird.  

 

(2) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet 
Eigentümer, Besitzer einer Wohnungseinheit 
oder Zweitwohnungsbesitzer ist, wenn und 
soweit er sie überwiegend zu 
Erholungszwecken nutzt.  

 

Als ortsfremd gilt nicht, wer im Erhebungsgebiet 
arbeitet, in einem Ausbildungsverhältnis steht 
oder einen Kleingarten im Sinne des 
Bundeskleingartengesetzes bewirtschaftet, der 
keine Wohnnutzung ermöglicht. Ist die 
dauernde Nutzung einer Wohnlaube gemäß § 
20a Nr. 8 Bundeskleingartengesetz möglich, gilt 
derjenige als ortsfremd, der sie zu 
Wohnzwecken nutzt oder Dritten dazu über-
lässt. 

 

(3) Wohneinheit bzw. Wohngelegenheit (Quartier) 
im Sinne dieser Satzung sind Wochenend-
häuser, Bungalows, Wohnungen, Zimmer, 
Wohnwagen, -mobile, Zelte, Bootsliege- und 
Campingstellplätze und sonstige geeignete 
Unterbringungsmöglichkeiten zu Erholungs-
zwecken. 

 

§ 4 Befreiungen 
(1) Von der Gästeabgabepflicht sind befreit: 
 

(a) Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebens-
 jahres (unter 6 Jahren) 

(b) Schwerbehinderte mit einem Behinder-
ungsgrad von 100 und deren Begleitperson, 
sofern dies mit einem „B“ im Schwer-
behindertenausweis gekennzeichnet ist. 

 

(2)  Durch Befreiungen entstehende Ausfallbeträge 
trägt der Erhebungsort.  

 

§ 5 Maßstab und Höhe der Gästeabgabe 
(1) Die Gästeabgabe wird während des 

Aufenthaltszeitraumes tageweise berechnet. 
 

(2) Die Gästeabgabe beträgt für jeden Tag des 
Aufenthaltes im Erhebungsgebiet bei Abgaben-
pflichtigen im Zeitraum 01.04. bis 31.10. 
(Hauptsaison):  

 

1. die einen Aufenthaltszeitraum von mehr als 
einem Tag haben (Übernachtungsgäste): 
     2,59 € 
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2. die im Erhebungsgebiet keine Unterkunft 
nehmen (Tagesgäste): 2,08 € 

Bei den Übernachtungsgästen ist in der 
Gästeabgabe im Zeitraum 01.04. bis 31.10. ein 
Entgelt in Höhe von 0,51 € für die Nutzung der 
bereitgestellten Mobilitätsangebote enthalten. 

 

(3)  Die Gästeabgabe beträgt für jeden Tag des 
Aufenthaltes im Erhebungsgebiet bei Abgaben-
pflichtigen im Zeitraum 01.11. bis 31.03. 
(Nebensaison):  

 

1. die einen Aufenthaltszeitraum von mehr als 
einem Tag haben (Übernachtungsgäste): 
     2,08 € 

2. die im Erhebungsgebiet keine Unterkunft 
nehmen (Tagesgäste): 2,08 € 

 

(4) Anstelle der nach Tagen berechneten 
Gästeabgabe kann pro Person eine Jahres-
gästeabgabe in Höhe von 57,93 Euro entrichtet 
werden. Maßstab für die Berechnung ist der 
Abgabesatz (28 Tagessätze/Hauptsaison) ohne 
Mobilitätsangebot. Der Aufenthalt muss nicht 
zusammenhängend sein. 

 

(5) In den Gästeabgabesätzen ist die Umsatz-
steuer nach dem Umsatzsteuergesetz in der 
jeweils geltenden gesetzlichen Höhe enthalten. 

 

§ 6 Entstehung, Fälligkeit und Entrichtung der 
Gästeabgabe 
(1)  Die Abgabenschuld entsteht am Tag der 

Ankunft im Erhebungsgebiet und endet mit dem 
Tag der Abreise. 

 

(2)  Für Übernachtungsgäste ist die Gästeabgabe 
am Anreisetag für den gesamten beabsichtigten 
Aufenthaltszeitraum in einer Summe fällig und 
an den Quartiergeber oder dessen Beauftragten 
zu zahlen. Die Quartiergeber haben die 
Abführung der Gästeabgabe als Bringschuld 
dem Erhebungsort gegenüber wahrzunehmen. 

 

(3)  Die Jahresgästeabgabepflicht entsteht zu 
Beginn eines jeden Kalenderjahres. Sie wird 
einen Monat nach Bekanntgabe des Abgaben-
bescheides fällig und ist an den im Erhebungsort 
zugelassenen Stellen zu entrichten. Den 
Abgabenpflichtigen wird eine auf ihren Namen 
lautende Jahresgästekarte ausgestellt, die auch 
als Quittung für die entrichtete Abgabe gilt.  

 

(4)  Gästeabgabenpflichtige, welche im Erhebungs-
gebiet keine Unterkunft nehmen (Tagesgäste), 
haben ihre zu zahlende Gästeabgabe an den im 
Erhebungsort zugelassenen Stellen zu 
entrichten. Für Tagesgäste ist die Gästeabgabe 
mit Ankunft im Erhebungsgebiet fällig. 

 
 
 

§ 7 Gästekarte/Zahlungsbeleg  
(1)  Der Gästeabgabepflichtige erhält nach 

Entrichtung der Gästeabgabe eine Gästekarte 
(übergangsweise Kurkarte). Diese gilt auch als 
Quittung für die entrichtete Abgabe. 

 

 Die Gästekarte wird auf den Namen der 
abgabepflichtigen Person ausgestellt. Sie ist 
nicht übertragbar und gilt für die angegebene 
Dauer. Befreite Abgabepflichtige nach § 4 Abs. 
1 erhalten ebenfalls eine Gästekarte. Für 
abhanden gekommene Gästekarten gibt es 
keinen Ersatz. 

 

(2)  Abgabepflichtige, die die Jahresgästeabgabe 
entrichten, erhalten eine Jahresgästekarte. Die 
Jahresgästekarte gilt für das auf sie 
angegebene Kalenderjahr. 

 

 Gästeabgabepflichtige nach § 3 und § 5 Abs. 4, 
die durch Heranziehungsbescheid ihrer 
Abgabenpflicht nachkommen, müssen die 
Gästekarten im Amt abholen. Die Regelungen 
der Gästekarte gemäß Abs. 1 S. 4 bis 6 gelten 
für die Jahresgästekarte entsprechend.   

 

(3)  Die Gästekarte berechtigt zur Nutzung der in § 
1 Abs. 2 dieser Satzung genannten 
Einrichtungen, soweit hierfür nicht besondere 
Gebühren oder Entgelte erhoben werden. 
Jahresgästekarteninhaber und Tagesgäste 
dürfen die bereitgestellten Mobilitätsangebote 
abweichend zu § 1 Abs. 2 dieser Satzung nicht 
nutzen. Die Gästekarte ist bei Aufenthalt im 
Erhebungsgebiet durch den Abgabepflichtigen 
stets bei sich zu führen.  

 

(4)  Die digitale Gästekarte ist ein Beleg für die 
Bezahlung des Gästeabgabebetrages und 
ermöglicht den Zugang zu den bereitgestellten 
öffentlichen Einrichtungen. 

 

§ 8 Rückzahlung von Gästeabgabe 
(1) Bei vorzeitigem Abbruch des Aufenthaltes zahlt 

der Quartiergeber dem Gast die zu viel gezahlte 
Gästeabgabe zurück.  

 

(2) Die Rückzahlung erfolgt durch den Vermieter 
nur an den Gästekarteninhaber gegen 
Rückgabe der Gästekarte, auf dem der 
Vermieter die Abreise der abgabepflichtigen 
Person bescheinigt.  

 

§ 9 Pflichten der Wohnungsgeber und vergleich-
barer Personen 
(1)  Wer Personen beherbergt oder ihnen gemäß § 

3 Abs. 3 dieser Satzung Wohneinheit / 
Gelegenheit zur Erholungszwecken überlässt, 
ist Quartiergeber. 

 

(2)  Jeder Quartiergeber ist ganzjährig verpflichtet, 
die nach dem gültigen Landesmeldegesetz M-V 
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enthaltenen Angaben aufzunehmen und zu 
melden. 

 

(3)  Quartiergeber sind verpflichtet, die Gäste-
abgabe für den gesamten beabsichtigter 
Aufenthaltszeitraum am Tage der Ankunft von 
den Gästen vollständig und rechtzeitig einzu-
ziehen. 

 

(4)  Die gültige Kurabgabensatzung ist für alle Gäste 
sichtbar auszulegen. 

 

(5) Der Quartiergeber soll das vom Erhebungsort 
vorgegebene elektronische Meldeverfahren 
nutzen. Alternativ kann die Gästekarte in 
Papierform (analoges Meldeverfahren) abge-
geben werden.  

 

(6)  Zimmervermittlungen sowie Verwalter als 
Beauftragte der Quartiergeber haben dem 
Erhebungsort oder Amt die Namen und 
Anschriften der Quartiergeber mitzuteilen, für 
die sie Wohnraum zur vorübergehenden 
Nutzung vermitteln, sowie die in Absatz 2 
geforderten Angaben für diesen Wohnraum zu 
machen. 

 

(7)  Quartiergeber sind verpflichtet, die 
beherbergten Personen dem Amt bis zum 5. 
eines jeden Monats für den vorangegangenen 
Monat zu melden.  

 

 Für die Abführung der Gästeabgabe an das Amt 
ergeht auf Grundlage der abgegebenen 
Meldescheine und/oder der elektronisch 
übermittelten Daten gemäß § 9 Abs. 7 durch das 
Amt für den Erhebungsort ein Abgabenbescheid. 

 

(8)  Der Quartiergeber ist beim analogen Verfahren 
verpflichtet, die durch den Erhebungsort 
bereitgestellten Vordrucke zu verwenden. Für 
die Vollständigkeit der gegen Quittung 
empfangenen Gästekarten haftet der 
Empfänger. Verschriebene und/oder 
unbenutzte Vordrucke des laufenden Jahres 
sind spätestens bis zum 15. Januar des 
folgenden Jahres bei dem Erhebungsort oder 
Amt zurückzugeben. 

 

(9)  Die in Abs. 1 genannten meldepflichtigen 
Personen sind nicht berechtigt, Befreiungen 
oder Ermäßigungen von der Gästeabgabe im 
Sinne dieser Satzung zu gewähren. 

 

(10)  Soweit der Erhebungsort oder das Amt 
begründete Zweifel an der Richtigkeit der 
abgeführten Gästeabgabebeträge hat und die 
notwendigen Feststellungen auch nicht durch 
Maßnahmen nach den vorgenannten Absätzen 
getroffen werden können oder die Meldepflicht 
nicht erfüllt wird, ist sie berechtigt, die Höhe der 
abzuführenden Gästeabgabe zu schätzen. Als 

Grundlage der Schätzung werden insbe-
sondere die Anzahl der nicht zurückgeführten 
Vordrucke, die durch-schnittliche Verweildauer 
der Gäste im Erhebungsgebiet sowie die Anzahl 
der verfügbaren Betten herangezogen. 

 

(11) Weigert sich der Gästeabgabepflichtige, die 
Gästeabgabe zu zahlen, so hat der 
Quartiergeber bzw. der zur Einziehung 
Verpflichtete dies unverzüglich dem Amt 
mitzuteilen. Dabei sind Namen, Aufenthalts-
zeitraum und Anschrift des Gästeabgaben-
pflichtigen anzugeben. 

  

§ 10 Nachweise und Kontrollen  
(1) Die Gästeabgabenpflichtigen haben gegenüber 

dem Quartiergeber bzw. dessen Beauftragten und 
dem Erhebungsort oder Amt die für die 
Festsetzung der Gästeabgabe erforderlichen 
Angaben zu machen. 

 

(2) Abgabepflichtige, die eine Befreiung gem. § 4 
 geltend machen wollen, haben die Voraus-
 setzungen vor Ausstellen der Gästekarte nach-
 zuweisen. 
 

(3)  Der Erhebungsort ist in ihrem Gemeindegebiet 
berechtigt, durch Mitarbeiter oder durch von 
ihnen beauftragte Personen, die sich als solche 
ausweisen müssen, Kontrollen hinsichtlich der 
Abgabeentrichtung durchzuführen. Bei Kont-
rollen sind die Gästekarten und ein amtliches 
Lichtbilddokument vorzulegen. Gästekarten, die 
missbräuchlich benutzt werden, werden 
eingezogen und es wird geprüft, ob ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird. 

  

§ 11 Datenverarbeitung 
(1)  Zur Ermittlung der Abgabepflichtigen und zur 

Festsetzung der Gästeabgabe im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die 
Erhebung der im Folgenden näher beschrieb-
enen Daten nach Art. 6 Abs.1e Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO), §4 Abs. 1 S. 1 
Datenschutzgesetz für das Land M-V (DSG M-
V), S 29 b Abgabenordnung (AO) erforderlich. 

 

(2)  Der Erhebungsort erhebt und verarbeitet die für 
die Erhebung der Gästeabgabe erforderlichen 
Daten und personenbezogenen Daten. 

 

(3)  Die Maßgaben der DSGVO sowie der 
einschlägigen Vorschriften des DSG M-V und 
der AO bleiben unberührt. lnsbesondere werden 
die erhobenen Daten nur zu dem Zweck 
verwendet, zu welchem sie erhoben worden 
sind  

 

§ 12 Strafvorschriften / Ordnungswidrigkeiten 
(1)  Eine Abgabenhinterziehung kann bei Vorliegen 

der Voraussetzungen des § 16 KAG M-V mit 
Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit 
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Geldstrafe bestraft werden. Nach § 16 Abs. 2 
KAG M-V ist auch der Versuch strafbar.  

 

(2)  Liegen die Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 
KAG M-V vor, kann die Ahnung wegen einer 
Ordnungswidrigkeit in Betracht kommen. 

 

(3)  Nach § 17 Abs. 2 KAG M-V handelt ordnungs-
widrig, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen 

- § 90 Abgabenordnung (AO) i. V. m. § 12 Abs. 
1 KAG M-V seiner Mitwirkungspflicht nicht 
nachkommt  

- der nach § 6 entstandenen 
Gästeabgabepflicht die Gästeabgabe nicht 
entrichtet.  

- § 6 Abs. 4 der Abgabenpflicht für Tagesgäste 
nicht nachkommt. 

- § 7 Abs. 1 den Gästen keine Gästekarte 
aushändigt. 

- § 7 Abs. 1 und 2 die Gästekarte oder 
Jahresgästekarte überträgt. 

- § 9 Abs. 2 die Pflicht verletzt, die 
beherbergten Personen zu melden. 

- § 9 Abs. 3 die Gästeabgabe für den gesamten 
beabsichtigten Aufenthalts-zeitraum am Tage 
der Ankunft von den Gästen nicht vollständig 
und rechtzeitig einzieht.  

- § 9 Abs. 4 die Kurabgabesatzung nicht für alle 
Gäste zugänglich macht. 

- § 9 Abs. 7 seiner Mitteilungspflicht nicht 
nachkommt. 

- § 9 Abs. 7 die Gästeabgabe nicht fristgerecht 
an das Amt abführt. 

- § 9 Abs. 8 die durch den Erhebungsort oder 
Amt bereitgestellten Vordrucke nicht 
verwendet. 

- § 9 Abs. 8 verschriebene oder unbenutzte 
Vordrucke nicht spätestens bis zum 15.01. 
des folgenden Jahres dem Erhebungsort 
oder Amt zurückgibt. 

 

(4)  Gemäß § 17 KAG M-V in der jeweils gültigen 
Fassung können Ordnungswidrigkeiten mit 
einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet 
werden. 

 

§ 13 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt zum 01.04.2026 in Kraft. Die 
Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe sowie 
alle Änderungen treten damit außer Kraft. 
 

Kargow, 02.12.2025 
 
 
 
 
Matthias Kagel 
Bürgermeister 
 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen 
Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, 
können diese Verstöße entsprechend § 5 (5) der 
Kommunalverfassung des Landes M-V nur innerhalb 
eines Jahres geltend gemacht werden.  
 
Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeigen, 
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvor-
schriften. 
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